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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Ob Rechtsanwalt oder Inkassodienstleister: Als Praktiker 
in der Zwangsvollstreckung müssen Sie für Gläubiger 
das Optimum herausholen. Das Webinar liefert Ihnen das 
Rüstzeug dazu. Unser Experte Dieter Schüll stellt Ihnen 
einmal im Quartal innovative Zugriffsmöglichkeiten  
und Kosten-Nutzen-optimierte Pfändungswege vor – 
praxisgerecht aufbereitet in nur 2 Stunden am PC. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Vollstreckungsrecht
Gläubiger erfolgreich vertreten

Referent 
Dieter Schüll

Fachbereichsleitung nationaler 
und internationaler Forderungs-
einzug – Zwangsversteigerung – 
Zwangsverwaltung bei den Rechts-
anwälten Kreutzer & Kreuzau, 
Düsseldorf, erfahrener Referent 
zum Thema „Zwangsvollstreckung“  

Teilnehmerkreis 
Rechtsanwälte, Rechtsanwalts-   
und Notarfachangestellte 

Termine 
05.07.2022, 11.10.2022,  
10.01.2023, 18.04.2023 

jeweils 13:00 ― 15:00 Uhr

Teilnahmegebühr 
bei Einzelbuchung 120,00 €, 
im Abonnement  
(4 Termine in 12 Monaten)  
99,00 € pro Termin, 
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 442 

Dieter Schüll

Anmeldung und  
aktuelles Programm  
unter iww.de/s191

„Ich zeige Ihnen, 

wie Sie als Gläubigervertreter 

noch besser zugreifen!“
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	▶ Insolvenz
Anfechtbarkeit: Schuldner muss seine zahlungsunfähigkeit kennen

| Die Zahlungsunfähigkeit stellt nur ein Indiz für den Benachteiligungsvor-
satz des Schuldners i. S. d. § 133 Abs. 1 InsO dar, wenn er seine Zahlungs-
unfähigkeit erkannt hat. |

Hält der Schuldner eine Forderung, die die Zahlungsunfähigkeit begründet, 
aus Rechtsgründen für nicht durchsetzbar oder nicht fällig, steht dies nach 
dem BGH (24.2.22, IX ZR 250/20, Abruf-Nr. 228041) einer Kenntnis entgegen, 
sofern bei einer Gesamtwürdigung der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit 
nicht zwingend naheliegt. Nach § 17 Abs. 2 S. 1 InsO ist der Schuldner zah-
lungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu 
erfüllen. Zahlungspflichten sind nur zu berücksichtigen, wenn sie durchsetz-
bar sind und der Gläubiger die Leistung der Zeit nach verlangen kann (§ 271 
Abs. 1 BGB). Zudem muss eine Gläubigerhandlung feststehen, aus der sich 
der Wille, vom Schuldner Erfüllung zu verlangen, im Allgemeinen ergibt.

merKe | Die subjektiven Tatbestandsmerkmale der Vorsatzanfechtung können  
– weil es sich um innere, dem Beweis nur eingeschränkt zugängliche Tatsachen 
handelt – meist nur mittelbar aus objektiven Tatsachen hergeleitet werden.  
Soweit dabei Rechtsbegriffe, wie die Zahlungsunfähigkeit, betroffen sind, muss deren 
Kenntnis außerdem oft aus der Kenntnis von Anknüpfungstatsachen erschlossen 
werden. Der Kenntnis von der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit steht auch im Rah-
men des § 133 Abs. 1 InsO die Kenntnis von Umständen gleich, die zwingend auf 
eine drohende oder bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit hinweisen. Es genügt 
daher, dass die tatsächlichen Umstände bekannt sind, aus denen bei zutreffender 
rechtlicher Bewertung die (drohende) Zahlungsunfähigkeit zweifelsfrei folgt.
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So sind subjektive 
tatbestandsmerk-
male herzuleiten

	▶ GmbH-Recht 
fortsetzung der aufgelösten GmbH

| Wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch die rechtskräftige 
Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Gesellschaft mangels Masse gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG aufgelöst, 
kann sie nicht fortgesetzt werden. Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft 
über ein das satzungsgemäße Stammkapital übersteigendes Vermögen 
verfügt und die Insolvenzgründe beseitigt wurden. |

Eine derartige Fortsetzung ist nach dem BGH (25.1.22, II ZB 8/21, Abruf-Nr. 
228585) in § 60 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG nicht vorgesehen. Gesellschaften, die nicht 
einmal mehr die finanziellen Mittel zur Durchführung eines Insolvenzverfah-
rens besäßen, sollten im öffentlichen Interesse nach dem Willen des Gesetz-
gebers möglichst rasch beendet werden. An einer Erweiterung der gesetzlich 
genannten Fortsetzungsmöglichkeiten über § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG hinaus 
bestehe kein Bedürfnis. Ließen die Beteiligten eine gesetzlich eingeräumte 
Möglichkeit der Fortsetzung ungenutzt, sei kein Grund ersichtlich, eine nicht 
im Gesetz vorgesehene Möglichkeit zur Fortführung der Gesellschaft durch 
einen schlichten Beschluss zu eröffnen. Gegen eine Fortsetzung spreche 

iHr PLuS im netz
fmp.iww.de

Abruf-nr. 228585


